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Anlage 1 zu Vorlage 144/20203 
Förderung der freien Träger der Kindertagesbetreuung in Tübingen 
Überarbeitete Definitionen der verschiedenen Trägerformen 
 

Bezeichnung Zuschuss Voraussetzung Anforderungen 

Kategorie A 
Fördervertrag 
95% des Abmangels 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung und 
- keine weiteren Einnahmen im Sinne von 

Kategorie B 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Fördervertrag 

- nur Aufnahme Tübinger Kinder 
- Bindung an zentrale Anmeldung 
- Bindung an gemeinsame 

Vergabekriterien 
- Bindung an Schließtageregelung 
- Bindung an Gebührenhöhe 

entsprechend städt. Gebührensatzung 
 

Regelung für betriebliche Kindertagesbetreuung: 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung und  
- keine weiteren Einnahmen im Sinne von 

Kategorie B und  
- angemessene Finanzierung der 

Betriebsbelegplätze und 
- keine Betriebskita (es werden einzelne 

Plätze an Firmen vergeben) und 
- nicht abgerufene Betriebsbelegplätze 

stehen der Allgemeinheit zur Verfügung 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Fördervertrag 

- nur Aufnahme Tübinger Kinder 
- Bindung an zentrale Anmeldung 
- abweichende Vergabekriterien zulässig 
- Bindung an Schließtageregelung 
- Bindung an Gebührenhöhe 

entsprechend städt. Gebührensatzung 
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Service-Center 
Bildung und 
Betreuung 

Bezeichnung Zuschuss Voraussetzung Anforderungen 

Kategorie B 
Fördervertrag 
86% des Abmangels 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung und 
- eigene Finanzkraft für die 

Kindertagesbetreuung (bspw. 
Kirchensteuern) oder 

- Kindertagesbetreuung im Rahmen 
gesetzlichen Auftrags (bspw. 
Studierendenwerk) 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Fördervertrag 

- nur Aufnahme Tübinger Kinder 
- Bindung an zentrale Anmeldung 
- Bindung an gemeinsame 

Vergabekriterien 
- Bindung an Schließtageregelung 
- Bindung an Gebührenhöhe 

entsprechend städt. Gebührensatzung 
 

Regelung für betriebliche Kindertagesbetreuung: 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung und 
- Betrieb ist Träger der Einrichtung oder 

Auftraggeber für den Träger und 
- Betrieb finanziert Eigenanteil in Höhe 

von 14% und  
- nicht abgerufene Betriebsbelegplätze 

stehen der Allgemeinheit zur Verfügung 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Fördervertrag 

- nur Aufnahme Tübinger Kinder 
- Bindung an zentrale Anmeldung 
- Abweichende Vergabekriterien zulässig 
- Bindung an Schließtageregelung 
- Bindung an Gebührenhöhe 

entsprechend städt. Gebührensatzung 

Kategorie C 

gesetzl. Zuschuss nach  
§ 8 Abs. 2 und 3 KiTaG 
63%/68% der angemessenen 
Betriebskosten 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung und 
- Antrag auf Zuschuss 

 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Beschluss des Gemeinderats 

Regelung für einzelne Gruppen von Trägern der Kategorien A und B: 

- Aufnahme in die Bedarfsplanung - angemessene Betriebskosten lt. 
Beschluss des Gemeinderats 

- Bindung an zentrale Anmeldung 
- Bindung an gemeinsame 

Vergabekriterien 
- Bindung an Schließtageregelung 
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Service-Center 
Bildung und 
Betreuung 

Bezeichnung Zuschuss Voraussetzung Anforderungen 

Kategorie D 

gesetzl. Zuschuss nach  
§ 8 Abs. 4 KiTaG 
FAG-Betrag des Vorjahres pro 
belegtem Platz 

- Antrag auf Zuschuss  

Sonderregelung 
Fördervertrag 
91% des Abmangels 

Integrative Kindertageseinrichtung Alte 
Weberei der KBF BTG gGmbH 

- angemessene Betriebskosten lt. 
Fördervertrag 

- nur Aufnahme Tübinger Kinder 
- Bindung an zentrale Anmeldung 
- Bindung an gemeinsame 

Vergabekriterien 
- Bindung an Schließtageregelung 
- -Bindung an Gebührenhöhe 

entsprechend städt. Gebührensatzung 
 


